
 

Schießt die Studiengebühren auf den Mond! 
So wird’s gemacht: 
 
1. Rumpf und Kopf der Rakete genau ausschneiden 
2. Beide Teile rollen und an der grauen Fläche zusammenkleben 
3. Rumpf und Kopf mittels Klebevorrichtung zusammenkleben   
4. fertigen Studiengebühren -Raketenaufsatz auf eine Silvester- 
    rakete stecken 
5. An Silvester die Rakete zünden und als Vorsatz fürs neue 
    Jahr beschließen, die Studiengebühren zu kippen 
  
Ein gebührenfreies neues Jahr wünscht euch euer ASt A 

Artikel 11) Hessisches Studienbeitragsgesetz (HStubeiG) ERSTER TEIL Beitragserhebung 
 
§ 1Anwendungsbereich, Zweckbestimmung 
(1) Die Hochschulen des Landes erheben Studienbeiträge nach diesem Gesetz. § 20 Abs. 4, § 21 Abs. 3 und § 64a 
des Hessischen Hochschulgesetzes in der Fassung vom 31. Juli 2000 (GVBl. I S. 374), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15. Dezember 2005 (GVBl. I S. 843), bleiben unberührt. 
(2) Die Einnahmen aus den Studienbeiträgen mit Ausnahme der Langzeitstudienbeiträge nach § 4 stehen der 
Hochschule zu, die sie erhoben hat. Die Höhe und Verwendung der Einnahmen unterliegen der Berichtspflicht nach 
§ 92 des Hessischen Hochschulgesetzes. Die aus den Studienbeiträgen finanzierten Maßnahmen bleiben bei der 
Ermittlung der Aufnahmekapazität außer Betracht. 
(3) Die Hochschule ist verpflichtet, die Einnahmen zweckgebunden zur Verbesserung der Qualität von Studium 
und Lehre zu verwenden. Sie ist insbesondere verpflichtet, die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, 
in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen, indem sie sicherstellt, dass das in den Prüfungs- und 
Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung 
wahrgenommen werden kann. Sie intensiviert die Beratung und Betreuung der Studierenden. Die Hochschule legt 
für die einzelnen Fächergruppen Qualitätsstandards fest. Eine von der Hochschule zu vertretende Verzögerung des 
Studienabschlusses führt zu einer Beitragsbefreiung in gleichem zeitlichem Umfang. Die Studentenschaft und die 
Fachschaften sind vor der Entscheidung über die Verwendung der Einnahmen unter Darlegung der beabsichtigten 
Wirkung anzuhören. 
(4) Die Einnahmen aus den Langzeitstudienbeiträgen nach § 4 fließen dem Landeshaushalt zu. Die Hochschulen 
erhalten im Hinblick auf die durch die Ausführung dieses Gesetzes entstehenden Kosten einen Anteil von zehn 
vom Hundert der vereinnahmten Langzeitstudienbeiträge. 
 


